
§ 14 Schlussbestimmungen

§ 1 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1. Versichert sind die Katzen,

a) die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind,
b) die aufgrund eines bestehenden Versicherungsvertrages wirksam zu der Versi-

cherung angemeldet worden sind.
2.  Versicherungsfähig sind, soweit nicht anders vereinbart, alle gesunden Tiere ab 

Beginn des 4. Lebensmonats.

§ 2 Versicherte Gefahren und Kosten
Tritt bei einem versicherten Tier eine Veränderung des Gesundheitszustandes innerhalb 
der Vertragslaufzeit auf, die einen chirurgischen Eingriff unter Vollnarkose erforderlich 
macht, so ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer die durch tierärztliche 
Rechnung nachgewiesenen Kosten

a) folgender Operationen (*):
1.  ATMUNGSAPPARAT
A6  Operation am thoraklen Teil der Luftröhre und Lunge
A7  Trepanieren

2. AUGEN
AU 2.1 Entfernung des Bulbus
AU 2.3 Reposition des Bulbus
AU 2.5 Glaukom
AU 2.6 Keratectomie (Koneasequester)
AU 2.7 Abrasio cornea (touchieren, Curettage)
AU 2.8 Hornhautnaht
AU 2.9 Verpfl




